
Studien- und Prüfungsordnung für den  
Master-Studiengang Logistik an der Hochschule für angewandte Wissen-

schaften1 Kempten 
Vom 19. Februar 2010  

 
in der Fassung der Änderungssatzung Vom 16. Oktober 2023  

 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1,  Art. 61 Abs. 2 Satz 1 und Art. 66 
Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBL S. 245, 
BayRS 2210-1-1-WFK) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften2 Kempten 
(im folgenden Hochschule Kempten genannt) folgende Satzung: 
 
 

§ 13 
Zweck der Studien- und Prüfungsordnung 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung ergeht im Vollzug von Art. 84 Abs. 2 und 3  
BayHIG und dient der Ausfüllung und Ergänzung der Allgemeinen Prüfungs- 
ordnung der Hochschule Kempten (APO) vom 26. Juli 2023 in deren jeweils gültigen 
Fassungen.  
 
 

§ 24 
Nachreichfristen im Zulassungsverfahren 

 
1Ergänzend zu den Fristen gemäß der Bayerischen Hochschulzulassungsverordnung 
(BayHZV) für die Stellung eines Zulassungsantrags zum Winter- oder Sommersemester 
haben die Bewerberinnen und Bewerber die Möglichkeit, einen Nachweis über das Beste-
hen noch ausstehender Module aus dem Bachelorstudiengang nachzureichen.5 2Das 
Originalzeugnis kann auch später noch eingereicht werden, spätestens aber bis zwölf Wo-
chen nach Studienstart des Masterstudiengangs Logistik. 

 
 

§ 3 
Studienziel 

 
(1) 1Der Masterstudiengang Logistik ist als anwendungsorientierter, postgradualer kon-

sekutiver Studiengang konzipiert. 2Er baut inhaltlich auf betriebswirtschaftlich orien-
tierten Bachelor- oder Diplomstudiengängen auf. 

 
(2) 1Der Masterstudiengang Logistik ist praxisorientiert. 2Er qualifiziert die Studierenden 

für das weite Tätigkeitsfeld der Logistik und legt dabei besonderen Wert auf die theo-
retisch-wissenschaftlichen Grundlagen. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Redaktionelle Anpassung mWv 15.03.2011 
2 Redaktionelle Anpassung mWv 15.03.2011 
3 § 1 neu gef. mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014 
4 neuer § 2 eingefügt mWv 07.06.2019 durch Änderungssatzung v 03.06.2019; §§ 2 a. F. bis 12 a. F. werden  
  §§ 3 n. F. bis 13 n. F. 
5 § 2 Satz 1 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 



§ 4 
Regelstudienzeit und Aufbau des Studiums 

 
1Das Studium wird als Vollzeitstudium angeboten. 2Die Regelstudienzeit umfasst drei 
Semester. 3Die beiden ersten Semester beinhalten die theoretische Ausbildung. 4Das drit-
te Semester dient der Anfertigung einer Masterarbeit, die im Interesse einer raschen Pra-
xiseingliederung der Studierenden vorwiegend im Rahmen eines Projekts mit einem Lo-
gistik-Partner aus Industrie oder Wirtschaft angefertigt werden soll. 

 
 

§ 56 
Module, Stundenzahl und Prüfungen 

 
(1) Die Module, ihre Stundenzahl, die Art der Lehrveranstaltungen und die Prüfungen 

sowie die Anzahl an Credit-Points je Modul sind in der Anlage zu dieser Satzung fest-
gelegt. 

 
(2) Alle Module sind entweder Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule oder Wahlmodule. 
 

1. Pflichtmodule sind die für alle Studierenden des Master-Studiengangs verbindli-
chen Teilmodule der Module 1 bis 7, ausgenommen die Teilmodule mit der lfd. 
Nr. 3.3 und 6.3. 

 
2. 1Wahlpflichtmodule (Teilmodule mit der lfd. Nr. 3.3 und 6.3) sind die Module, 

die alternativ angeboten werden. 2Jede/r Studierende muss unter diesen Modu-
len nach Maßgabe dieser Studien- und Prüfungsordnung zwei auswählen.7 3Die 
gewählten Module werden wie Pflichtmodule behandelt. 

 
3. 1Wahlmodule sind Module, die für die Erreichung des Studienziels nicht verbind-

lich vorgeschrieben sind. 2Sie können von der/vom Studierenden aus dem Stu-
dienangebot der Master-Studiengänge der Hochschule zusätzlich gewählt wer-
den.8 

 
(3) 1In den Modulen 1 bis 6 werden für bestandene Prüfungen pro Modul Credit-Points 

gutgeschrieben, in Modul 7 werden für bestandene Prüfungen pro Modul Credit-
Points gutgeschrieben. 2Insgesamt werden pro Semester 30 Credit-Points, für das 
gesamte Masterstudium 90 Credit-Points vergeben.  

 
 

§ 6 
Sprache der Lehrveranstaltungen und Prüfungen9 

 
Die Lehrveranstaltungen und Prüfungen werden in den einzelnen Modulen in deutscher 
Sprache abgehalten.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 §§ 4 und 5 a.F. werden ersatzlos gestrichen; §§ 6 bis 15 a.F. werden §§ 4 bis 13 n.F.  
   mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014; die ersatzlose Streichung der §§ 4 und 5 a.F. gilt für  
   Studierende, die das Studium zum 16.03.2015 im ersten Studiensemester aufnehmen. 
7 § 5 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
8 § 5 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
9 Überschrift des § 6 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
10 § 6 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 



§ 7 
Modulhandbuch11 

 
(1) 1Die Fakultät Betriebswirtschaft erstellt zur Sicherstellung des Lehrangebotes und zur 

Information der Studierenden ein Modulhandbuch, welches nicht Teil dieser Studien- 
und Prüfungsordnung ist. 2Das Modulhandbuch steht im Internet als Download be-
reit.12 

 
(2)13 Das Modulhandbuch enthält insbesondere Regelungen und Angaben über 
 

1. Aufteilung der Semesterwochenstunden und Credit-Points je Modul und Studi-
ensemester, die Art der Lehrveranstaltungen in den einzelnen Modulen sowie 
die Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache, soweit diese nicht deutsch ist, 

 
2. Studienziele und Studieninhalte der einzelnen Module, 
 
3. nähere Bestimmungen zu Art und Form der Prüfungen, 

 
4. nähere Bestimmungen zur Form und Durchführung der Masterarbeit.14 

 
(3) (gestrichen)15 
 

 
 

§ 8 
Fristen, Prüfungswiederholungen und Bestehen der Masterprüfung 

 
(1) 1Bis zum Ende des zweiten Fachsemesters sind die in der Anlage der Satzung näher 

bestimmten Prüfungen aus den ersten beiden Semestern im Umfang von mindestens 
40 Credit-Points zu erbringen. 2Sämtliche Prüfungen der Masterprüfung sollen bis 
zum Ende des 3. Fachsemesters erstmals vollständig abgelegt werden. 
 

(2) 1Überschreitet ein/e Studierende/r aus Gründen, die er/sie zu vertreten hat, die in 
Absatz 1 Satz 1 genannte Frist, gelten die noch nicht abgelegten Prüfungen als erst-
mals abgelegt und nicht bestanden.16 2Nach Feststellung der Fristüberschreitung 
nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt noch vor Ende des zweiten Studiensemesters ein schrift-
licher Warnhinweis, dass die Studierenden zu Beginn des Folgesemesters die Fach-
studienberatung aufsuchen müssen und die erforderlichen Prüfungen spätestens bis 
zum Ende des übernächsten Folgesemesters erfolgreich ablegen müssen, da andern-
falls die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden gilt. 3Im Falle der Fristüber-
schreitung nach Absatz 1 Satz 2 erfolgt ein allgemeiner schriftlicher Warnhinweis 
zum Ende des 3. Semesters, dass die erforderlichen Prüfungen bis zum Ende des 
dritten die Regel-studienzeit überschreitenden Studiensemesters erfolgreich abgelegt 
werden müssen, da andernfalls die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden gilt.. 
 

(3)17 1Die Wiederholung von Modul- oder Modulteilprüfungen richtet sich nach  
      § 19 APO.18 2Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist höchstens bei zwei 
      Prüfungen möglich. 3Eine dritte Wiederholung der Prüfung ist ausgeschlossen. 
 

 
11 Überschrift neu gef. mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014 
12 § 7 Abs. 1 neu gef. mWv 07.06.2019 durch Änderungssatzung v 03.06.2019 
13 § 6 Abs. 2 neu gef. mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014 
14 § 7 Abs. 2 Nr. 1 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
15 § 7 Abs. 3 gestrichen mWv 07.06.2019 durch Änderungssatzung v 03.06.2019 
16 § 8 Abs. 2 Satz 1 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
17  § 9 Abs. 3 neu gef. mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014 
18 § 8 Abs. 3 Satz 1 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 



(3) Das Masterstudium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn in sämtlichen Prüfungen 
mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde. 

 
(4) Für Prüfungen ist die Prüfungskommission der Masterstudiengänge der Fakultät Be-

triebswirtschaft19 zuständig. 
 

§ 9 
Masterarbeit 

 
(1) 1Zur Erlangung des Mastergrades ist eine Masterarbeit anzufertigen. 2In ihr soll 

der/die Studierende seine/ihre Fähigkeit nachweisen, die im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten in einer selbständig angefertigten, anwendungsorien-
tiert-wissenschaftlichen Arbeit auf komplexe Aufgabenstellungen anzuwenden.20 

 
(2) Zur Masterarbeit kann sich anmelden, wer mindestens 50 Credit-Points erreicht hat. 
 
(3) Das Thema der Masterarbeit muss spätestens 6 Wochen nach Beginn des 3. Studien-

semesters angemeldet worden sein; andernfalls wird die Zuweisung eines Themas 
und die Bestellung der Prüfer durch die Prüfungskommission erfolgen. 

 
(4) 1Die Frist zur Bearbeitung der Masterarbeit beträgt vier Monate. 2Sie kann in begrün-

deten Fällen um maximal zwei Monate verlängert werden. 3Die schriftliche Ausarbei-
tung der abgeschlossenen Abschlussarbeit ist mindestens als elektronisch lesbares 
PDF und in drei gebundenen Exemplaren in der Abteilung Studium einzureichen.21 

 
(5) Die Masterarbeit kann nach Abstimmung mit dem/der betreuenden Professor/in in 

deutscher oder in englischer Sprache verfasst werden.22  
 
(6) 1Wurde die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, so gilt sie als nicht be-

standen. Sie kann einmal wiederholt werden. 2Im Prüfungszeugnis wird der Note der 
Masterarbeit in einem Klammerzusatz der zu Grunde liegende Notenwert mit einer 
Nachkommastelle hinzugefügt. 

 
 

§ 10 
Bewertung von Prüfungsleistungen und Prüfungsgesamtnote 

 
(1) 1Für die Bewertung der einzelnen Prüfungen werden folgende Noten vorgesehen: 
 

1 = sehr gut eine hervorragende Leistung 

2 = gut eine Leistung, die erheblich über den  
durchschnittlichen Anforderungen liegt 

3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-
rungen genügt 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt 

 

 
19 redaktionelle Anpassung mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014 
20 § 9 Abs. 1 Satz 2 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
21 § 9 Abs. 4 Satz 3 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
22 § 9 Abs. 5 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 



2Die vorstehenden Notenziffern können zur differenzierten Bewertung der Leistun-
gen um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind 
ausgeschlossen. 3§ 9 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 APO bleibt unberührt.23 

 
(2) 1Es wird eine Prüfungsgesamtnote gebildet, die sich als arithmetisches Mittel aus den 

mit der Anzahl an Credit-Points gewichteten Noten der Module ergibt. 2Besteht die 
Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen, so errechnet sich die Modulnote aus dem 
arithmetischen Mittel der nach Credit-Points gewichteten Noten der Teilprüfungen. 
 

(3)24 Neben der Prüfungsgesamtnote (sog. absolute Note) wird die tatsächliche 
      Prozentzahl der Absolventinnen und Absolventen pro absoluter Note im  
      Diploma Supplement ausgewiesen, wobei als Grundlage für die Berechnung  
      vier vorhergehende Semester als Kohorte zu erfassen sind. Voraussetzung ist,  
      dass ausreichend statistische Daten erfasst sind, so dass die vorgenannte 
      Kohorte gebildet werden kann. 
 
 

§ 11 
Masterprüfungszeugnis 

 
(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Das Zeugnis trägt 

das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde.25 3Das 
Zeugnis wird von der Dekanin oder vom Dekan und der/dem Vorsitzenden der Prü-
fungskommission unterzeichnet.26 

 
(2) Das Zeugnis wird durch ein Diploma Supplement und ein Transcript of Records er-

gänzt, das von der Dekanin oder vom Dekan und der/dem Prüfungskommissionsvor-
sitzenden unterzeichnet wird.27 

 
 

§ 12 
Akademischer Grad 

 
(1)28Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Hochschule Kempten den 

akademischen Grad „Master of Science“, abgekürzt „M.Sc.“ 
 
(1) 1Über die Verleihung des akademischen Grades wird eine Urkunde mit dem Datum 

des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die Verleihung des akademischen Grads 
beurkundet. 3Die Urkunde wird von der Präsidentin oder vom Präsidenten und der 
Dekanin oder dem Dekan der Fakultät unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule Kempten versehen.29 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft. 

 
23 § 10 Abs. 1 Satz 3 neu angefügt mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
24 Abs. 3 neu angef. mWv 16.12.2014 durch Änderungssatzung v 10.12.2014; § 14 a.F.  wird ersatzlos 
    gestrichen. 
25 § 11 Abs. 1 Satz 2 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
26 § 11 Abs. 1 Satz 3 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
27 § 11 Abs. 2 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 
28 In § 11 Abs. 1 wird der aufgrund der bestandenen Masterprüfung bislang verliehene akademische Grad  
    "Master of Arts", abgekürzt "M.A." abgeändert in "Master of Science", abgekürzt "M.Sc." mWv 01.10.2018  
    durch Änderungssatzung v 21.06.2018. Die Änderung gilt für Studierende, die das Studium im Masterstudien- 
    gang Logistik zum WS 2018/2019 im ersten Studiensemester aufnehmen. 
29 § 12 Abs. 2 Satz 3 geändert mWv 18.10.2023 durch Änderungssatzung v 16.10.2023 



Anmerkung: 
Diese Fassung soll eine Arbeitshilfe darstellen, in der die Änderungen gemäß Änderungssatzung  
vom 16.10.2023 berücksichtigt sind.  
 
Die Gültigkeit der Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Logistik an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften Kempten vom 19. Februar 2010 und der Änderungssatzungen 
Vom 11. Juli 2011, Vom 28. Oktober 2013, Vom 10. Dezember 2014, Vom 21. Juni 2018, Vom 
3. Juni 2019 und Vom 16. Oktober 2023 wird hierdurch nicht berührt. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Kempten vom 
02.02.2010 und der Genehmigung des Präsidenten der Hochschule Kempten vom 
02.02.2010. 
 
Kempten, den 19.02.2010  
 
 
 
 
------------------------------------ 
Prof. Dr. Robert F. Schmidt 
Präsident 
 
Diese Satzung wurde am 24.02.2010 in der Hochschule Kempten niedergelegt. Die Nie-
derlegung wurde am 24.02.2010 durch Aushang in der Hochschule bekannt gegeben. Tag 
der Bekanntmachung ist der 24.02.2010. 



Anlage30: Module/Teilmodule und Leistungsnachweise  
des Masterstudiengangs Logistik 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 
    Prüfungen 1)   

Lfd. 
Nr. Modul/Teilmodul SWS 

Art der 
Lehrver-

anstaltung 

Zulassungs-
voraus-

setzungen  

Prüfungs-
leistung 
(Form) 

Leistungs-
nachweis 

(endnoten-
bildend) 

Leistungs-
nachweis  

(nicht end-
notenbildend) 

Vorge-
sehenes 
Semes-

ter 

ECTS 

          

Modul 1: Logistikprozesse      10 
1.1 Supply Chain Management 2 V/SU   

schr./90‘ 
 1  

1.2 Produktionsprozesse 2 V/SU    1  

1.3 Einkaufs- und Beschaf-
fungsprozesse 2 SU   

schr./90‘ 
 1  

1.4 Distributionsprozesse 2 SU    1  

Modul 2: Logistik-Management      10 

2.1 Strategisches Logistikma-
nagement 2 SU   Studienarbeit 

Präsentation 
 1  

2.2 Logistik Planspiel  2 SU x1   1  
2.3 Logistikcontrolling 2 SU   

schr./90‘ 
 1  

2.4 Rechtliche Aspekte der 
Logistik 2 V/SU    1  

Modul 3: Spezifische Logistikschwer-
punkte      10 

3.1 Logistikseminar I 2  x1  Studienarbeit 
Präsentation  1  

3.2 Ringvorlesung 4  x1  Projektarbeit  1  
3.3 Technische Grundlagen I 2    schr./60‘  1  

Modul 4: Informatik in der Logistik      10 

4.1 ERP-Systeme (SAP, NA-
VISION) 4 SU   schr./90‘  2  

4.2 Business Warehouse 2 SU   
schr./90‘ 

 2  
4.3 Logistik Simulation 2 V/SU    2  

Modul 5: Transport, Umschlag, Lager 
(TUL)      10 

5.1 Verkehrs- und Speditions-
logistik 4 SU   schr./90‘  2  

5.2 Materialflussplanung 2 V/SU   
schr./90‘ 

 2  
5.3 Lager- und Fördertechnik 2     2  

Modul 6: Spezifische Logistikschwer-
punkte      10 

6.1 Logistikseminar II 2  x1  Studienarbeit 
Präsentation  2  

6.2 Ringvorlesung 4  x1  Projektarbeit  2  
6.3 Technische Grundlagen II 2    schr./60‘  2  

Modul 7: Master-Thesis und –kolloquium      30 
7.1 Master-Thesis    Thesis   3  
7.2 Master-Kolloquium 2    Kolloquium  3  

          
 SU M M E  50        90  

1) = Anwesenheit von 80%; gilt auch bei krankheitsbedingter Abwesenheit, die durch Attest nachgewiesen werden muss 
 
 
 

 
30 Anlage neu gef. mWv 07.06.2019 durch Änderungssatzung v 03.06.2019 



ABKÜRZUNGEN: 
V = Vorlesung 
schr. - schriftlich 
SU = Seminaristischer Unterricht 
 


